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Mi« sich dkv A. A. L«« in Bern, und bei,

ân Po,l»n,r«cn.
à I Da« «bannement Mr 78 Aiimmern oder Mr M,.àr?v' V, /-à

» 424^ tekUthr ist lit Bern 4 Ft. btz. und auM à/' « »vilsrey 5 Tr. 5 dv. là/ / "^7--Mi.^r-5^-

VMà >. ^à«AîDer mue Schweizerische Republikaner.

Mittwochs den 19 August 1801. Sechstes Quartal. Dm ^ Fructidor lvà»

l Tagsatzung des Cantons Schwytz.

Am 7. August eröffnete der Bezirksstatthalter Guter
die Versammlung mit einer Rede, in der er fcyerlichst

erklärte, das legale Präsidium komme dem abwesenden

Regierungsstalchaller Trultmann zu; er (Guter) habe

zum drittenmal dasselbe von sich abgelehnt und sey hier

nicht in der Eigenschaft eines Statthalters oder Präsi-
deuten, sondern lediglich als ein Mitglied der Tagsatznng.

Die Vollmachten wurden verificirt — B, Alllandam-
mann Schüler zum Viceprasidenten ernannt; eine Stelle
die er unter feyerlicher Aeusserung und Vorbehalt an-

nahm, baß er sich nur als Vicepräsident ansehe, folg-
»ich keine Pflicht und Verbindlichkeit als Stellocrtretter
der Regierung oder des Reg. Statthalters auf sich nehme

und hiemit für nichts verantwortlich seyn wolle. Man
schritt alsdann zur Wahl des Canlonsdcpulirten a» die

allgemeine Tagsatzung. Diese fiel mit 24 von 26 Slim-
inen auf B> Aloys Reding (Truttmann hatte 1 und
Suter l Stimme). In die Commißion zu Entwerfung
der Cantonalorganisation wurden ernannt: Truttmann,
Al. R-ding. Bruhi, Kälin, Fuchs, Camenzind, Schüler,
Suter und Zay.

Auf diesen Bericht begab sich der Reg. Statthalter
Truttmann selbst nach Schwytz und versammelte die
Tagsatzunq am i r.Aug., um sie den gesetzlichen Eid
leisten zu lassen, dadurch ihre Geschäfte auf den legalen
Fuß zu bringen und eben sowohl ihre Verhandlungen als
die Achtung der Gesetze geltend zn machen. Er hielt dazu
folgende Anrede:

Bürger, Freunde und Brüder l
Freunde und Brüder nannten sich unsere ersten Väter

— sie waren Männer eines Sinnes, eines HerzcnS und
einer politischen Tendenz.

Sie hatten eine Mutter — das Vaterland —
ein Recht, ein Gesetz/einen Wohlstand vnd eine Ehre.

Ste halten eine Obrigkeit, die sie liebten—- sie

respektirten ihre Gesetze, und ehrten sich in ihren Rech-
ten als Kinder einer Mittler ohne Unterschied.

Darum waren sie Brüder und Freunde ver-
eint, glüklich und wohl in diestn schonen Verhältnissen.

Bürger, was waren wir in jüngern Zeiten? was
sind wir jezr? — was sollen wir werden? —-

Ueber uusece Lage in jüngerer und der dcnn.ttigci»
Zeit, über die unseligen Verhältnisse und über die Ursa-
chen, die sie herbey geführt haben, decke ich bescheiden
den Mantel und begnüge mich mit der Beantwortung
der Frage über unsere künftige Bestimmung.

Wir sollen werden, was unsere erster» Väter waren—
Freunde und Brüder im engen Kreise unsers Cantons,
vereint und verbrüdert mit allen Mitbürgern unsers
allgemeinen helvetischen Vaterlandes. ^ ^ -

Das ist unsere Bestimmung, zu der wir auch kom.
men werden, wenn wir mit Einsicht und Wille von
guter Art, in diesem wichtige» und entscheidenden Mo-
ment zu Wecke gehen, wie cS unsere Väter rnalen.

Ich darf mich in einer Versammlung, die diese

Kräfte des Landes in ihren Personen vereinigt und die

zusammengekommen ist, nur, über die Mittel der alük,
lichen Pflege desselben durch Or.ganisirung einer zwek-
mäßigen Verfassung, durch Auswahl tüchtiger Subjecte
zu berathen, über diesen Gegenstand unterhalten und
meine Ideen mit den Ihrigen vereinigen.

Die neue Geburtsstunde aus unsrem provisorischen
in den endlichen Zustand trägt den besondern Karatter
an sich, daß sie nur durch die Beyhilse von einer ganz
ausserordentlichen Klugheit und einer rüksichilosen An-
Hänglichkeil an die bestehenden gesetzlichen Formen zu
einer gesunden, unverdorbenen und glüklich.en Frucht
befördert werden kann.

Die fremde und einheimische Intrigue sucht ihr Spiel,
d»s uns schon so viele Opftr und Leiden kostete, fortzu--
spielen, indem sie auf eine Schwäche oder Lücke lauert,
um von dirftr Seite uns vor dem Publikum und den
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Höfen bloszustcllen, mid nns im Wirbel der noch unent-

schicbcnen Ereignisse Europens gegen unser Glük, unsere

Ruhe und unsere Subsiste»; kämpfend zu erhalten und

der Gefahr des Abgrundes zu opfern.
Lassen Sie mich das grosse Wort, Klugheit, mit

dem bedeutendsten Sinn in dieser geschäzteu Vcrsamm-

lung und zu dieser Stunde aussprechen.

Unsrer ersten Väter Bruder - und Freundessinn lehrte

sie mir Vorsicht dem überlegenen Feind auf dem Schlacht,
jeld entgegen gehen, und hinderte sie nicht des Gesetzes

Achtung zu handhaben und dessen Respekt so lang zu er-

halten, bis die bessere Regel an die Stelle der unbcrech-

nelern aufgestellt wurde. Könnten wir ihre Enkel seyn

und ihres Vorsichts-Beyspiel und ihre Anhänglichkeit an

die Gesetze, nicht im Zirkel unsern Berathungen zur

Warnung und Nachahmung ausstellen?

Dieser Klugheits-Genius, wenn uns kein höherer Be-

weggrrmd leiten kann, soll unS besonders vereinigen,
das Geleis der Gesetze nicht zu verlasse».

Was wir ausser dieser Sphäre thun, das thun, denken,

wollen und handeln wir nicht im Geist unsrer Väter,
Nicht im Geist der Brüderlichkeit, nicht im Geist der

Freundschaft, nicht im Geist eines guten Bürgers.

Wir ergreifen die Hand einer Parthie, compromitti-
rcn die heilige Sache des Vaterlands vor uns selbst,

und zerstören unsre besten Pläne, indem wir sie durch-

zusetzen einen illegalen Schritt thun.

Wir veranlassen und berechtigen, früher oder später,

eine unS entgcgengesezte politische Meynung, das näm-

liche Unrechr an uns zu erwiedern, Gegenparthie zu

nehmen, unsere Sache zu stürzen und Unglük und Elend

über unser Haupt zu sammeln. Indem wir aus einem

Labyrinth uns retten wollen, stürzen wir uns in ein

anderes, und indem wir eine provisorische Periode be-

endigen mögen, tretten wir nur in eine andere herüber

--ausser-der Achtung der gesetzlichen Ordnung wird
uns kein Heil, kein Segen, keine Ruhe.

Verzeiht mir, Freunde und Brüder! wenn ich diese

Bemerkungen der kommenden Erfüllung meiner Pflicht
voranschicke, die mir die Sache des Vaterlandes eben

so dringend als mein Amt gebeut.

Ihre erste Sitzung hat die Formalität, die das

Gesetz vom i?. Hcum. vorschreibt, überschritten, die

wir heute aus Achtung für Gesetze und Ordnung »ach-

bringen wollen.

Die heutige Sitzung will ich mit Ablesung aller dahin

Bezug habenden Gesetzen und Verfügungen eröffnen,

und meine Mitcollegen einladen, den vorgeschriebenen

Eid dem Vaterland zu schwören.

Die Wahlen der leztcn Sitzung haben nfchi blos
meine volle Zustimmung, sondern sie sind die Erfüllung
meiner herzlichsten Wünsche.

Die Legalität, die ihnen abgeht, ist sehr leicht da,
durch ersezt, daß wir nach gesprochenem Eid, durch
unsre Wahlen, die nämlichen Resultate hervorbringen.

Ich will es der Délicatesse meines braven Bezirks,
Statthalters znschreibcn, daß Sie bey Vorfahrung Jh.
rer Geschäfte auf diesen Umstand nicht aufmerksam ge-
macht wurden.

Wie gesagt, dieser Umstand ist leicht gehoben, aber
um der Folgen und unter jenen Beziehungen, die ich
zu bemerken die Pflicht hatte, ist die Berichtigung,
absolute nöthig.

Darum, Brüder und Freunde, laßt uns im Geist
dieser Verhältnisse, und im Andenken an unsre Väter
und in der Aussicht ans eine bessre Zukunft, gemein,
sam in gesetzlicher Ordnung an unsre wichtige Ar.
beil gehen.

Die sämtlichen Mitglieder weigerten sich, jedes einzeln
aufgeruffen, den gesetzliche» Eid zu leisten, und gaben die

folgenden Weigerungsgründe schriftlich rin :

1. Der Verfassungsentwurf vom 29. May soll die

Grundlage und die Richtschnur seyn, auf welche und
nach welcher die Caiitonstagsatzuiig ihre innere Verfaß
sung einrichten und gründen solle. Da nun dieser Con»-

stiruttonsentivnrf als Basis aufgestellt ist, so folgert sich

von selbst daß die provisorische Regierung sich das Recht
nicht mehr anmassen kann, durch nachfolgende Be»
schlüsse etwas von diesem Entwurf wegzuziehen oder hin«
zuzusetzen ; daß folglich die von selber eutwerffenden orga.
nischen Gesetze nichts anders als die Art der Wahlen dee

Deputirten, die Art wie selbe ihre Arbeiten auftmgen,
nicht aber die Gegenstände ihrer Arbeiten, mit »deren sie

sich befassen sollen (denn diese sind durch den Entwurf
selbst vorgezeichnet) bestimmen können.

Da nun jener Entwurf durch einen gesetzlichen Be--

schluß und Proclamation als der einzige ächte ausgestellt

und anerkannt wurde, so ist es befremdend daß man iw.
dem Decret vom -5. Iwli unter dem Ktenund yte» Ar»
tikel Gegenstände bemerkt, die in dem eigentlichen Con»

stitutionseiilwurf nicht enthalten, und wodurch die Ar.
beitcn der Cantons-Dcputirtcn so sehr beschränkt werden.

2. Der Constitulionsenlwnrf giebt der Cantonalre»
gierung die Verwaltung der Nationalgütcr und Domai.
nen, mit Inbegriff der Zchnden und BodenMse, ohne
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Vorbehalt» ohne wettere Bestimmung und Einschränkung,

t» Besoldung der Geistlichen und fur öffentliche Unrer-

rjchtsanstatten < so wie die Besorgung des Gottesdienstes.

Das organisch Gesetz aber erklärt : §. 7. Lilt C. alle

Nationalgüter jeder Art als unverlezliches Slaatseigen-

thun,, und eignet der Centralregierung §. 6. Art. die

allgemeine Oberaufsicht der weltlichen Gewalt in geistii-

chen Sachen, folglich auch das fernere Schiksal der

Klöster zu. Wenn nun die Regierung alle wirkliche Na-

tionalgüter, alle Klostergüter und Stiftungen als unver-

lezltches Slaalseigcnthum anspricht, so bleibt dem Can-

ton Schwytz gar nichts, weder zu Bestreitung der Can-

tonalausgaben, weder für öffentliche Unterrichtsanstal-

ten, in sofern die Regierung solche zu andern Bedürfnis-

sen zu gebrauchen glaubte, und ist also dem Verfaffungs,

Entwurf entgegen.

Wenn die Centralregierung die allgemeine Oberauf-

ficht der weltlichen Gewalt in geistlichen Dingen sich zu-

eignet, so tönte sich die Regierung Eingriffe in Reli-

gionssachen erlauben, zu welchen sie der Constitutions-

rntwurfnichl berechtigt. Der Gottesdienst ist durch den-

selben jedem Canton freygestellt, und als unverlezlich an-

erkannt, und dieß soll und muß er seyn, wenn nicht der

Grundpfeil des Staats gestürzt werden soll.

z. Die provisorische Regiexung sezt der Cantonaltag-
fatzung Schranken, innert welchen sie die Cantonal-
Organisation bearbeiten soll, und diese Schranken ent-

ziehen ihr einen Theil der Cantonsrechte, die ihr der Ver-
sassungseulwurf gestattet.

Sie fodcrt noch überdicß einen Eid, Kraft dessen sie

gehemmt ist, sich über die Bedürfnisse des Cantons zu

berathen, und der helvetischen Tagsatzung ihre Wünsche

vorzulegen, welcher es laut dem Constiluttonsentwurf
einzig zukömmt, sowohl die allgemeine als besondere

Verfassungen zu sanctioniren, folgsam auch zu prüffen,

zu verwerffen, abzuändern. Wenn also die Cant. Tag-
satzung Projcktweise und mit Vorbehalt der Genehmigung
der helvetischen Tagsatzung, auch die Grentzcn des Verf.
Entwurfs überschritte, so würden dadurch bloß die nä-

heren Bedürfnisse und Federungen des Cantons vorge-
zeichnet seyn, ohne dadurch der allgemeinen Tagsatzung

ihr angewiesenes Recht zu beschränken. Wo hingegen

bey solchen Einschränkungen, welche die organischen Gc-
setze aufstellen, die Cantonsrechte wirklich beschränkt,

und dadurch auch der allgemeinen Tagsatzung in ihre an-
gewiesenen Rechte eingegriffen würde.

4. Die Eidesformel vom 2. Heumonat verbindet jeden

Wablmann, jene Bürger zu Deviitirteu zu wählen, welche

die meisten Einsichten und Ersahrungen besitzen, um ei-
nerfeits die besten Wahlen zur allgemeinen helvetischen
Tagsatzung zu treffen, und anderseits dem belassenden
Canton und jedem Theile desselben insbesondere diejenige
Einrichtung zu verschaffen, welche semen Schaden zu
wenden, feinen Nutzen zu begründen und zu befördern,
auch das gemeine Beste der helvetischen Republik zu er-
zwecken im Stand ist.

Diesen Eid haben wir beschworen; er fodcrt, was
jeder ächte helvetische Bürger seinem Vaterland schuldig
ist: er bezeichnet bereits auch die Pflichten eines Can-
tons - Deputieren, und mehr als dicsts von ihm fordern,
hieße ihm auf seiner Stelle Schranken setzen.

Mit diesem Eid wurden wir bey dem Zusammentritt
der Bezirkswahlmänner bekannt, glaubten daß dieser und
kein folgender mehr, auch für die Cantons-Deputieren
werde vorgelegt werden. Und nur mit diestm, ohne mit
einem andern bekannt zu seyn, nahmen wir die Stelle
als Cantons - Dcputirte an.

Nun sollten wir auf ein organisches Gesetz schworen,
welches uns in unsern Rechten beschränkt, durch deren
Beschränkung >p>r den Ruin und das Verderben unsers
Cantons vcraussehen, wie wir oben im zweyten Puncte
bemerkt haben.

Wenn wir also über keine andre Gegenstände uns be"

fassen können, als jene organifchen Gesetze uns vorzcich-

nen, und auf die wir den Eid schwören sollten, so wär-
den wir gehemmt, den Nutzen und Vortheil des CamvnS
zu befördern, und den Schaden zn wenden, müßten also

durch Ablegiing der Eidesformel vom ,7. Juli, geradech
den Untergang unsers Cantsns beschwören, mid dadurch
an unserm zuerst abgelegten Eid eidbrüchig werden.
Der einzige Endzweck nach welchem die allgemeine Tag-
satzung bey Prüfung des allgemeinen Versa ffungàtwn?,
fes sowohl, als jener der einzelnen Cantone sich zu bench-

men hat, soll und kann kein anderer seyn, als das Woht
des gesamten helvetischen Vaterlandes, so wie seiner ein-
zelnen Theite. Dieses kann am ehesten und mir dadurch
erzwckt werden, wenn demselben eine Verfassung gegse-

den wird, welche den Bedürfnissen und Lokalumständen
einzelner Theile angemessen ist, ohne daß dadurch d?.S

Ganze Schaden leidet.

Es ist also nothwendig, daß die Mitglieder der Mgr-
meinen Tagsatzung diese Bedürfnisse jeder dieser Thctte
und auch die Mittel selben abzuhelfen, genau kennen.
Wie können selbe aber je zu diesen Kenntnissen gelangen,
wenn den Dcputirt.n der Cant. Tagsatzung, welche gc-
wiß am besten die Federungen und die verschiedenen Ver«-
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hättmsse ihres Cantons kennen, und deren Bericht als j

der wahre und ächte anzusehen ist, durch organische Te.
sitze untersagt äst, ihre Wünsche zu äussecn, und stch mit
Gegenständen zu befassen, die emzig die Nuhe, das

Glilck, und das Woh! ihres Cantons und dessen Bewoh-

ncr zu crzwecken im Staude wären? Durch diese orga.
Nische Gesetze und die Äblegung des neu verfaßten EideS,

würde» also der allgemeinen Tagsatzung jene Mittel und

Wege weggeschnitten, aufweichen sie die Bedürfnisse der

verschiedenen Theile kennen lernen sollte, um selben ab.

zuh-lsen.

In Erwägung der so vielen wichtigen Gründen, glau-

den Unterschriebene Ursache genug zu baden den gefor-

derten Eid vom Juli zu verweigern, sind aber bereit

nach dem Sinn und Geist jener Eidsformel vom s. Jul.
und mit dessen Verpflichtung die angewiesene Bahn zu

bcireken,und zum Besten des gemeinsamen Vaterlands,

so wie unsers Cantons, nach dem allgemeinen Versas-

sungsentwurfe zu arbeiten.

Als die sämtlichen Glieder der Tagsatznng (Trutt-
mann ausgenommen) also beharrlich die Eidlcistung vcr-

weigerten, so erklärte der Reg. Statthalter Namens der

Regierung! daß weil sie das Gesetz, kraft dessen sie zu-

sammenderussea worden, nicht mehr anerkennen, alle

ihre Befugnisse zu Entwerfung einer Cantonsorganisation

nothwendig aufgören, und ihre Vereinignng demnach als

eine illegale Versammlung angesehen werden müsse..

(DerVollz, Rath hat am 15. Aug. beschlosst,, den

B. Müller (Friedbcrq), Mitglied des Finanzralhs,

als Regierungscommissir nach Schwvtz zu senden, mit
dem Auftrage : in Gemeinschaft mit dem Sieg. Statt-
Halter Truttmann, die Maßregeln zu ergreifen, die gc-

schikt senn mögen, einerseits die einzelne» Glieder der

Tagsatznng von den Irrthümern in denen sie stch befinden,

zurükzubringe» (aiif welchen Fall allein ein neuer Zu-

sammentritt der Tagsatzung gestattet werden darf), und

anderseits die ösftntüche Ruhe und Ordnung im Can-

ton zu erhalten.

Jeder Unbefangene muß ans den ersten Anblick über

die sonderbare Verwirrung erstaunen, in Folge welcher

die Wctgeningsgründe der Tagsatznng aus der A nle i-

tung für die Cantonö-Tagsatzungen
hergenommen sind, die mit dem zu leistensten Eide in

durchaus keinem Verhältnisse steht. Der Eid sagt : »Ihr
sollet angeloben und schwören euch mit kei^crlcv andern

Gegenständen zu befassen, ausser denjenigen, die euch

durch den allgemeinen Verfassungseutwurs und durch

dasdaraufgeqründete Gesetz vom Heum. angewiesen
sind." Die Milgluwer der Tagsatzung erklären: sich an
den Verfassungsentwurf, aber nicht an die Anleitung
vom 15. Heamvnai (von der in dem Eid ja gar nicht
die Nebe ist) halten zu wollen. Die sillsiinw Verwirrung,
mit der sie die Anleitung zum Gesetz umschass», läßt sie

nun aber auch in dieser Anleitung selbst, Dinge finde»,
wovon das Gegentheil jedem der lesen kann, in die Augen
springt. So sagen sie —um nur ein Beyspiel auszuhe.
bei, — » Das organische Gesetz erklärt die Nationalgüter
für unverletzliches Staatseigenthum.... So blubt dann
aber dem Canron Schwytz gar nichts, weder zu Vessel-
tung der Cantonalausgaben, weder für össniliche tln-
terrichtsanstalten, in sofern die Regierung solche zu an«
dern Bedürfnissen zu gebrauchen glaubte, und also dem

Verfassungsentivurf entgegen." Nun aber heißt es in
der Anteil un g, über die man klagt, ausdrücklich
wie folgt: „Der Cantonalgewalt kömmt die

Verwaltung der dem Staat zu unvcrsizlichem Eigenthum
zustehenden Nationalgüter jeder Art zu u. s. w., deren
Ertrag zu Bestreitung der Ausgaben für den öffentli,
chen Gottesdienst zur Besoldung der Geistlichkeit, zum
Unterhalt und Aüffnung endlich der besondern Erzie-
hungs - und Unierrichtsanstalten jeden CantonS
namentlich angewiesen sind." Was thut die Anleitung
hier anders, als der Verfassungsentivurf that? Sie er-
klärt die Nationalgüter für Eigenthum des Staats, das
von den, Canton verwaltet,-der Ertrag für den Canton
verwandt, das aber nicht von diesem willkürlich yeräus-
sect werden soll

Gesetzgebender Rath, 7. Juli.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Pet. Commißion über ve?«

schiedene Gegenstände:)

4- Die Deputirten der Gemeinde Losone, Distrikt
Hocarno, Cant. Lugano, übersenden dem gesetzg. Rath
eine schriftliche Erklärung eines Bürgers von Arcegno,
der sich in diesen, Augenblik in Rom befindet, worin» er

sagt, daß er nicht zu der von seinenMicdürgern begehrten

Trennung bon der Pfarrkirche von Losone einwilligen
könne, und daß andere dort sich befindliche Bürger von
Arcegno, mit ihm nächstens eine Protestation wider diese

Trennung der Dorsschaft Arcrgno von Losoiie einschicken

werden, indem sie dieselbe als einen Stoff von Zwi.
stigkriien und Prozessen ansehen. Die Pet. Com. schlagt

vor, diese Zuschrift der Vollziehung mit dein Decretsvor-.

schlage zuzuweisen. Angenommen. (Die Forls. folgt,)
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